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M I T T E I L U N G 
 

Die 50. Sitzung 
des Ausschusses für Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales 

(Sozialausschuss) 
findet am Mittwoch, dem 2. April 2014, 9:00 Uhr 

in Schwerin, Schloss, Plenarsaal statt. 
 
 
 
 
EINZIGER PUNKT DER TAGESORDNUNG 
 
 

Öffentliche Anhörung zum Thema 
Möglichkeiten der Übernahme der medizinischen Versorgung für die nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz § 1 Leistungsberechtigten durch die 
Krankenkassen nach§ 264 Absatz 1 SGB V 
 

 
 
 
Martina Tegtmeier 
Vorsitzende  
 
 
Anlage:  Liste der Sachverständigen 

Fragenkatalog 
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Liste der Anzuhörenden der öffentlichen Anhörung zum Thema 
 

Möglichkeiten der Übernahme der medizinischen Versorgung für die 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 1 

Leistungsberechtigten durch die Krankenkassen nach  
§ 264 Absatz 1 SGB V 

 
 

 
 

Anzuhörende: 
 
 
AOK Nordost – Die Gesundheitskasse 
Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern  
 
AWO Kreisverband Wismar e. V. 
 
Diakonisches Werk – Schwerin 
 
Flüchtlingsrat Mecklenburg–Vorpommern e. V. 
 
Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern 
 
Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 
 
Landesjugendhilfeausschuss Mecklenburg-Vorpommern 
 
Landesseniorenbeirat M-V e. V. 
 
Landkreistag M-V 
 
Landrat Mecklenburgische Seenplatte 
 
MIGRANET e. V. Rostock 
 
Oberbürgermeister der Stadt Rostock 
 
Senatsverwaltung Freie- und Hansestadt Bremen 
 
Städte- und Gemeindetag M-V e. V. 
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Fragenkatalog 

 

zur öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales im 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern zum Thema 

 

Möglichkeiten der Übernahme der medizinischen Versorgung für die nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz § 1 Leistungsberechtigten durch die Krankenkassen nach § 

264 Absatz 1 SGB V 

 

 

1. Gemäß § 264 Absatz 1 SGB V können die Landkreise und kreisfreien Städte die 

Krankenbehandlung für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Geduldete auf die 

Krankenkassen übertragen. Dies wird in Bremen seit 2005 ("Bremer Modell") und in 

Hamburg seit Mitte 2012 praktiziert. Die Betroffenen erhalten dort eine Chipkarte, die 

ihnen den direkten Zugang zur medizinischen Regelversorgung eröffnet. In Mecklenburg-

Vorpommern sind entsprechende Übertragungen in Rostock und Schwerin geplant bzw. 

beschlossen. Wie beurteilen Sie grundsätzlich eine entsprechende Übertragung als Teil 

einer aktiven Willkommenskultur auf alle Gebietskörperschaften in unserem Bundesland? 

 

2. Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede bestehen zwischen Rostock und Schwerin 

hinsichtlich der Umsetzung der Übertragung von Krankenbehandlungen für Flüchtlinge, 

Asylbewerber/innen und Geduldete auf die Krankenkassen? 

 

3. Ist aus Ihrer Sicht im Sinne einer Vereinheitlichung rechtlicher Standards eine landesweite 

Übertragung sinnvoll bzw. erforderlich? Wenn ja: weshalb? 

 

4. Kann durch die Leistungsberechtigten nach §1 des Asylbewerberleistungsgesetzes 

grundsätzlich der gesamte Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen in Anspruch 

genommen werden? 

 

5. Sind darüber hinaus Unterschiede in der Gesundheitsversorgung, bspw. bei 

Präventionsleistungen, im Vergleich zu gesetzlich versicherten deutschen 

Staatsangehörigen festzustellen? 

 

6. Wie gestaltet sich für die Leistungsberechtigten nach §1, 1a des 

Asylbewerberleistungsgesetzes der Verfahrensweg bis zur Inanspruchnahme der 

Gesundheitsdienstleistung? 

 

7. Welche konkreten Anforderungen gelten im Hinblick auf die ambulante hausärztliche, 

ambulante fachärztliche, zahnärztliche, stationäre, psychosoziale und 

Rehabilitationsversorgung? 

 

8. Ist im Hinblick auf die gesundheitliche Versorgungsqualität von Leistungsberechtigten 

nach §1, 1a des Asylbewerberleistungsgesetzes eine Ablösung der speziellen 

Genehmigungspflicht durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Inanspruchnahme von 

Gesundheitsdienstleistungen sachdienlich?  
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9. Sind für diesen Fall Kostensteigerungen zu erwarten oder führt die Übertragung an die 

Krankenkassen zu Kosteneinsparungen in den Kommunen? In welcher Höhe werden die 

Kostensteigerungen bzw. -einsparungen beziffert? 

 

10. Welche konkreten Verbesserungen bei der medizinischen Versorgung des o.g. 

Personenkreises sind aus Ihrer Sicht mit der Einführung einer Regelung analog zum 

"Bremer Modell" verbunden?  

 

11. Welche Spezifika sind bei einer Übertragung des "Bremer Modells" auf ein Flächenland 

wie Mecklenburg-Vorpommern zu beachten?  

 

12. Mit welchen konkreten Schritten kann Ihrer Meinung nach die Landesregierung eine solche 

Übertragung unterstützen? 

 

13. Bei welchen Ressorts sehen Sie in dieser Hinsicht welche konkrete fachliche und/oder 

koordinierende Verantwortung? Wie und mit welchen Partner/innen sollte diese 

ausgestaltet werden? 

 

14. Welche Krankenkasse/n sehen Sie als Partner für eine Übertragung als besonders geeignet 

an und warum? 

 

15. Ab welchem Zeitpunkt des Aufenthaltes kann und soll die Ausgabe der 

Krankenversicherungskarte an die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

Leistungsberechtigten aus Ihrer Sicht erfolgen und warum?  

 

16. Ist es über das Verfahren der Krankenversicherungskarte für Asylbewerber möglich, den 

Zugang zu Versicherungsleistungen mittels der Karte nachvollziehbar auf die Leistungen 

zu begrenzen, auf die die jeweiligen Personen Anspruch haben? Führt dieses Verfahren zu 

einem erhöhten Verwaltungsaufwand seitens der behandelnden Ärzte / Krankenhäuser? 

 

17. Wie hoch liegt der  derzeitige Verwaltungsaufwand zur Bearbeitung von 

gesundheitsrelevanten Leistungen für Asylbewerber in den Verwaltungen der Landkreise / 

kreisfreien Städte nach ihren Erfahrungen (Schätzung/Zahlen bitte in 

Vollzeitäquivalenten)? Welche Verwaltungsbereiche sind daran beteiligt? 

 

18. Erachten Sie vor dem Ziel der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern in 

Mecklenburg-Vorpommern die Einführung einer Krankenversicherungskarte für 

Asylbewerber für förderlich? 

 

19. Wie würden die entstehenden Kosten für Gesundheitsbehandlungen und Verwaltung nach 

Einführung einer solchen Karte zwischen der kommunalen Ebene und dem Land 

abgerechnet werden? Gibt es mögliche Problemfelder? Wäre eine zentrale Vorlage einer 

Rahmenvereinbarung zwischen kommunaler Ebene und Krankenkasse seitens des 

Innenministeriums sinnvoll? 

 

20. Stehen Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen bei der Umsetzung der 

Übertragung  von den Gebietskörperschaften auf Krankenkassen zu erwarten? 
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21. Welche Parallelen können bei Betrachtung des Verwaltungs- und Umsetzungsweges zu 

anderen Leistungsempfängern gezogen werden? 

 

22. Gibt es flächendeckende Berechnungen, ob sich Kostenentlastungen (Sach- und 

Personalkosten) für die Gebietskörperschaften ergeben werden? Wenn ja, in welcher Höhe? 

 

23. Welche Kostenlast ergibt sich aus einer Übertragung auf Krankenkassen? 

 

24. Wie bewerten Sie eine Versorgung durch Krankenkassenkarten an neu ankommende 

Flüchtlinge und auch an solche, die aufgrund nicht abgeschlossener Asylverfahren oder 

nicht durchführbarer Abschiebungen geduldet werden und die sich längere Zeit in den 

Gemeinschaftsunterkünften aufhalten? 

 

25. Welche finanziellen Belastungen sehen Sie hinsichtlich der Asylsuchenden, denen durch 

die Krankenkassenkarten der Arztbesuch erleichtert werden soll? 

  

26. Stellen Infektionserkrankungen von Flüchtlingen und Asylsuchenden ein Risiko für die 

einheimische Bevölkerung dar? 

 

27. Sind die Lebensbedingungen der Asylanten mit besonderen gesundheitlichen Belastungen 

verbunden? 

 

28. Inwieweit sehen Sie einen möglichen Missbrauch durch die Einführung der 

Krankenkassenkarten? 

 

29. In welcher Hinsicht sehen Sie eine Überbeanspruchung von Allgemeinärzten und 

Fachärzten durch die Einführung von Krankenkassenkarten für Asylsuchende? 

 

30. Wie hat sich in Mecklenburg-Vorpommern seit 2008 bis einschließlich 2013 die Zahl der 

Asylbewerber entwickelt, die sich in medizinische Behandlung begeben mussten und 

welches waren die am meisten festgestellten Krankheiten? 

 

31. Wie gestaltet sich die Umsetzung der Einführung der Krankenkassenkarte und sind die 

Karten neben der gesetzlichen Krankenversicherung auch übertragbar auf private 

Krankenversicherungen?  

 

32. Inwieweit besteht ihrer Meinung nach eine Notwendigkeit für die Übernahme der 

medizinischen Versorgung für die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 1 

Leistungsberechtigten durch die Krankenkassen nach § 264 Absatz 1 SGB V? 

 

 


